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1. Einleitung 

Gefragt wird nach den Rechtsgrundlagen, aus denen sich -unter besonderer Berücksichtigung 
des § 23 Aufenthaltsgesetz (AufenthG)l -ein Aufenthaltsrecht der sogenannten Lampedusa­
Flüchtlinge, der Teilnehmer der sogenannten Flüchtlingskarawane und der Menschen, die Frei­
zügigkeit in der EU genießen, ergeben kann. 

Bei den sogenannten Lampedusa-Flüchtlingen handelt es sich um Flüchtlinge, die Medienberich­
ten zufolge aus Afrika über die italienische Mittelmeerinsel Lampedusa in die Bundesrepublik 
Deutschland gekommen sind, aber keinen legalen Aufenthaltsstatus in Deutschland haben. 

Bei den Teilnehmern der Flüchtlingskarawane han.delt es sich insbesondere um Asylsuchende, 
die in Protestmärschen durch Deutschland ziehen, um gegen die gemäß§§ 56 ff. Asylverfahrens­
gesetz (AsylVfG)2 bestehende Residenzpflicht zu demonstrieren. 

Dieser Sachstand gibt einen Überblick über die Rechtsgrundlagen, aus denen sich ein Aufent­
haltsrecht der genannten Personengruppen, je nach Gestaltung des Einzelfalls, ergeben kann. 

2. Aufenthaltsgewährung nach§ 23 Aufenthaltsgesetz 

2.1 . Anwendungsbereich 

Das AufenthG regelt i:p den §§ 22 ff. AufenthG den Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitä­
ren oder politischen Gründen. Während§ 22 AufenthG die Aufnahme von Einzelpersonen aus 
dem Ausland regelt, betrifft§ 23 AufenthG die Aufnahme bestimmter Gruppen von Ausländern.3 

Die Vorschrift des§ 23 AufenthG gilt nicht nur fur die Aufnahme aus dem Ausland, sondern 
auch für Ausländer, die sich bereits in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten.4 

2.2 . § 23 Abs. 1 AufenthG 

2.2.1. Materielle Voraussetzungen 

§ 23 Abs. 1 AufenthG vermittelt der obersten Landesbehörde die Befugnis für bestimmte Grup­
pen von Ausländern aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen oder zur Wahrung politi­
scher Interessen der Bundesrepublik Deutschland eine Aufenthaltserlaubnis anzuordnen. 5 Der 
~weck des§ 23 Abs. 1 AufenthG besteht darin, die Aufenthaltsgewährung an Personengruppen 

Aufenthaltsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25 . Februar 2008 (BGBL I S. 162), das durch Artikel 
3 des Gesetzes vom 6. September 2013 (BGBl. I S. 3556) geändert worden ist. 

2 Asylverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. September 2008 (BGBI. I S. 1798), das durch 
Artikel1 des Gesetzes vom 28. August 2013 (BGBL I S. 3474) geändert worden ist. 

3 Maaßen, in: Kluth/Hund/Maaßen, Zuwanderungsrecht, 1. Auflage 2008, Rn. 455. 

4 Hailbronner, Ausländerrecht, 84. Aktualisierung 2014, § 23 AufenthG, Rn. 3. 

5 Dienelt, in: Renner/Bergmann/Dienelt, Ausländerrecht, 10. Auflage 2013, § 23 AufenthG, 23.0. 
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Zur Wahrung der Bundeseinheitlichkeit bedarf die Anordnung nach § 23 Abs. 1 S. 3 AufenthG 
des Einvernehmens mit dem Bundesministerium des Innern. 

2.3. § 23 Abs. 2 AufenthG 

Gemäß§ 23 Abs. 2 AufenthG kann das Bundesministerium des Innern zur Wahrung besonders 
gelagerter politscher Interessen der Bundesrepublik Deutschland im Benehmen mit der obersten 
Landesbehörde anordnen, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Ausländern aus 
bestimmten Staaten oder in sonstiger Weise bestimmten Ausländergruppen eine Aufnahmezusa­
ge erteilt. Die Anordnung steht im Ermessen des Bundesministeriums des Innern ("kann"). Die 
abgegebene Aufnahmezusage hat jedoch zur Folge, dass ein Rechtsanspruch auf Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis besteht. 15 

3. Aufenthaltsgestaltung gemäß§ 55 Asylverfahrensgesetz 

Nach § 55 Abs. 1 S. 1 AsylVfG ist einem Ausländer, der um Asyl nachsucht, zur Durchführung 
des Asylverfahrens Aufenthalt im Bundesgebiet zu gestatten (Aufenthaltsgestattung). Die Vor­
schrift gewährt ein gesetzliches Aufenthaltsrecht zum Zwecke der Durchführung des Asylverfah­
rens.16 Es entsteht kraftGesetzesbereits mit dem Asylersuchen und nicht erst mit der Stellung . 
eines formalen Asylantrages gemäß§ 14 AsylVfG.17 Voraussetzung ist lediglich, dass sich aus 
dem Schutzbegehren ergibt, dass Schutz vor politischer Verfolgung gewährt werden soll. Das 
Schutzgesuch muss also den inhaltlichen Anforderungen an einen Asylantrag i.S.d. § 13 AsylVfG 
genügen.18 

Demgegenüber entsteht die Aufenthaltsgestaltung bei unerlaubter Einreise aus einem sicheren 
Drittstaat erst mit der Stellung eines Asylantrags gemäß § 14 AsylVfG (§ 55 Abs. 1 S. 3 AsylVfG). 
Der Ausländer kann sich in diesem Fall nicht auf das Asylgrundrecht des Art. 16a Abs. 1 Grund­
gesetz (GG)19 berufen (§ 26a .AsylVfG). Sichere Drittsaaten sind gemäß § 26a AsylVfG die EU­
Mitgliedstaaten und die in der Anlage I zum AsylVfG bezeichneten Staaten. 

Mit der Stellung des Asylantrages erlöschen eine Befreiung vom Erfordernis des Aufenthaltstitels 
und ein Aufenthaltstitel mit einer Gesamtgeltungsdauer von bis zu sechs Monaten sowie die in 
§ 81 Abs. 3 und 4 AufenthG angeordnete Genehmigungsfiktion des Antrags aufErteilung eines 
Aufenthaltstitels (§ 55 Abs . 2 S. 1 AsylVfG). Eine Legalisierung des Aufenthalts mit den Mitteln 

15 Maaßen, in: Kluth/Hund/Maaßen (Fn. 3). Rn. 489. 

16 Hailbronner (Fn. 4). § 55 AsylVfG, Rn. 2. 

17 Hailbronner (Fn. 4), § 55 AsylVfG, Rn. 2, Rn. 11. 

18 Wolff. in: Hofmann/Hoffmann (Fn. 11). §55 AsylVfG, Rn. 3. 

19 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 100-
1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel1 des Gesetzes vom 11. Juli 2012 (BGBI. I S. 
1478) geändert worden ist. 
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4.3. § 25 Abs. 4 AufenthG 

Nach § 25 Abs. 4 AufenthG besteht die Möglichkeit, einem nicht vollziehbar ausreisepflichtigen 
Auslän.der eine Aufenthaltserlaubnis für einen vorübergehenden Aufenthalt zu erteilen, solange 
dringende humanitäre oder persönliche Gründe oder erhebliche öffentliche Interessen seine vo­
rübergehende weitere Anwesenheit im Bundesgebiet erfordern. Dringende persönliche oder hu­
manitäre Gründe wurden von der Rechtsprechung u.a. aus familiären oder gesundheitlichen 
Gründen anerkannt. 27 

5. EU-Freizügigkeit 

Gemäß Art. 21 AEUV hat jeder Unionsbürger das Recht, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaa­
ten vorbehaltlich der in den Durchführungsvorschriften vorgesehenen Beschränkungen und Be­
dingungen frei zu bewegen und aufzuhalten. Unionsbürger ist nach Art. 20 AEUV, wer die 
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates besitzt. 

Das AufenthG findet gemäß seines§ 1 Abs. 2 Nr. 1 keine Anwendung auf Ausländer, deren 
Rechtstellung von dem Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern (Freizügig­
keitsgesetz- FreizügG)28 geregelt ist, soweit nicht durch Gesetz etwas anders bestimmt ist. Nach 
§ 2 Abs. 1 FreizügG haben freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen 
das Recht auf Einreise und Aufenthalt nach Maßgabe des FreizügG. Die Einreise und der Aufent­
halt von EU-Bürgern richten sich nur nach dem FreizügG, es sei denn, dieses erklärt das Auf­
enthG ausdrücklich für anwendbar. 29 Außer in den ausdrücklich genannten Fällen findet das 
AufenthG nach § 11 Abs. 1 S. 5 FreizügG ferner dann Anwendung, wenn es eine günstigere 
Rechtsstellung vermittelt als das FreizügG. 

§ 2 Abs. 2 FreizügG enthält eine abschließende Aufzählung der unionsrechtlich Freizügigkeitsbe­
rechtigten. Demnach sind diejenigen Unionsbürger unionsrechtlich freizügigkeitsberechtigt, die 
sich als Arbeitnehmer, zur Arbeitssuche, zur Berufsausbildung, als selbständige Erwerbstätige, 
als Erbringer oder Empfänger von Dienstleitungen aufhalten wollen, sowie nicht erwerbstätige 
Unionsbürger und Familienangehörige. Nicht erwerbstätige Unionsbürger und deren Familienan­
gehörigen genießen das Recht auf Einreise und Aufenthalt nach § 2 Abs. 1 FreizügG nur, wenn 
sie über ausreichenden Krankenversicherungsschutz und ausreichende Existenzmittel verfügen 
(§ 2 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 4 FreizügG). 

27 Vgl. Überblick bei Hailbronner (Fn. 4), § 25 AufenthG, Rn. 78. 

28 Freizügigkeitsgesetz/EU vom 30. Juli 2004 (BGBI. I S. 1950, 1986), das zuletzt durch ArtikelS des Gesetzes vom 
17. Juni 2013 (BGBI. I S. 1555) geändert worden ist. 

29 Brinkmann, in: Huber (Fn. 7), § 1 FreizügG/EU, Rn. 10. 


